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Kurztitel 

Abkommen über die Internationale Bank für Wiederaufbau und Wirtschaftsförderung 

Kundmachungsorgan 

BGBl. Nr. 105/1949 

Typ 

Vertrag – Multilateral 

§/Artikel/Anlage 

Art. 1 

Inkrafttretensdatum 

27.08.1948 

Index 

39/01 Finanzinstitutionen, Währungsabkommen 

Text 

Artikel I 

Zwecke 

Der Zweck der Bank ist: 

 (i) Den Wiederaufbau und die Entwicklung von Mitgliedstaaten zu unterstützen, indem sie 
Kapitalinvestierungen für produktive Zwecke einschließlich der Wiederherstellung von durch 
den Krieg zerstörten oder aus der Bahn geworfenen Volkswirtschaften und die Umstellung der 
Produktionsmittel auf den Bedarf der Friedenszeit erleichtert, sowie die Entwicklung von 
Produktionsmitteln und -quellen in weniger entwickelten Ländern ermutigt. 

 (ii) Private Auslandsinvestierungen durch die Übernahme von Garantien oder einer Beteiligung an 
Anleihen und anderen von privaten Geldgebern durchgeführten Investierungen zu fördern und, 
wenn privates Kapital nicht zu annehmbaren Bedingungen erhältlich ist, private Investierungen 
durch Bereitstellung von Geldmitteln für produktive Zwecke zu angemessenen Bedingungen aus 
ihrem Eigenkapital, aus von ihr aufgebrachten Kapitalien oder aus ihren anderen Mitteln zu 
ergänzen. 

 (iii) Ein ausgeglichenes Anwachsen des internationalen Handels auf lange Sicht und die Erhaltung 
des Gleichgewichtes der Zahlungsbilanzen durch die Anregung internationaler Investierungen 
zur Entwicklung der Produktionsquellen von Mitgliedern zu fördern, wodurch sie dazu beiträgt, 
die Produktivität, den Lebensstandard und die Arbeitsbedingungen in diesen Gebieten zu heben. 

 (iv) Die durch die Bank gewährten oder garantierten Anleihen und die sonstigen internationalen 
Anleihen so aufeinander abzustimmen, daß die nützlicheren und dringlicheren Projekte, gleich 
welchen Umfanges, mit Vorrang bearbeitet werden. 

 (v) In ihrer Tätigkeit den Auswirkungen internationaler Investierungen auf die wirtschaftliche Lage 
von Mitgliedstaaten Rechnung zu tragen und in den ersten Nachkriegsjahren einen reibungslosen 
Übergang von der Kriegs- zur Friedenswirtschaft zu erleichtern. 

Die Bank hat sich in all ihren Entscheidungen von den oben niedergelegten Zielen leiten zu lassen. 
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